
Niedersächsischer Landtag  17. Wahlperiode Drucksache 17/0000 

1 

Hannover, den 02.12.2013 

Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz und Belit Onay (Bündnis90/Die Grünen), eingegangen am  

Strukturen und kriminelle Aktivitäten von Rockerbanden in Niedersachsen 

In Deutschland sind Motorrad- und Rockerbanden wie die „Hells Angels“ und deren Supporter 

schon seit Jahrzehnten aktiv. Diese Motorrad- und Rockerbanden, denen Verbrechen wie Men-

schen- und Drogenhandel sowie schwere körperliche Gewalt zugerechnet werden, bezeichnet man 

in den USA als „Outlaw Motorcycle Gang“. Charakteristisch für diese Gruppen ist, dass sie ihre 

eigenen Regeln über die Gesetze des Staates stellen und durch organisierte Kriminalität die Finan-

zierung ihres Clubs sicherstellen. 

Auch in Niedersachsen haben seit den 90er Jahren verschiedene Rockerbanden ihren Einflussbe-

reich vergrößert. Die bekanntesten und größten Banden sind die „Bandidos“ und „Hells Angels“. 

Diese betreiben mehrere Clubhäuser, Bars und Bordelle in Niedersachsen. Rockerbanden werden 

von sogenannten Supporter Clubs unterstützt, die nicht Mitglieder der Hauptclubs sind, aber die 

Ziele der Hauptclubs teilen. Supporter Clubs orientieren sich bei der Wahl des Namens und der 

Symbole oft an ihren Hauptclubs. 

Zu den unbekannteren „Outlaw Motorcycle Gangs“ in Niedersachsen zählen beispielsweise „Gre-

mium MC“, „Mongols MC“ oder auch „Satudarah“ aus den Niederlanden. Fünf der zehn meistge-

suchten Männer in den Niederlanden gehören der „Saturdarah“ an. Aufgrund der Aktivitäten von 

„Outlaw Motorcycle Gangs“ in der organisierten Kriminalität auch mit Gewaltbezug werden sämtli-

che Gruppierungen und ihre Protagonisten von der Polizei in Niedersachsen genau beobachtet. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

 

1. Welche Rockerbanden sind der Landesregierung in Niedersachsen bekannt, die mit or-

ganisierter Kriminalität oder anderen schweren Verbrechen in Verbindung gebracht wer-

den? 

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Struktur, Netzwerke und Mitglie-

derentwicklung der verschiedenen niedersächsischen Rockergruppierungen vor? (bitte 

einzeln nach Gruppen aufschlüsseln) 

3. Wie viele und welche Supporter Clubs sind in Niedersachsen aktiv? 
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4. Werden Supporter Clubs auch als potentielle Gefahrenquellen gesehen, obwohl sie nicht 

Teil der Bandenstruktur sind und wie werden die von den Supportern begangenen Ver-

brechen statistisch, ggf. unter Rockerkriminalität, erfasst? 

5. Welche Entwicklungen beobachtet die Landesregierung seit dem „offiziellen“ Rückzug der 

„Hells Angels“ aus dem Steintor in Hannover von anderen Rockergruppen oder sonstigen 

Gruppierungen im Steintorviertel in Hannover? 

6. Hat der angekündigte Rückzug der „Hells Angels“ aus dem Steintor zu einer erhöhten Ak-

tivität der „Hells Angels“ in anderen Regionen Niedersachsens geführt? Wenn ja, in wel-

chen Regionen? 

7. Wie bewertet die Landesregierung die Ankündigung der „Black Jackets“ am Steintor in 

Hannover aktiv zu werden und den darauf kürzlich erfolgten Rückzug? Welche Kenntnis-

se hat die Landesregierung über die Hintergründe? 

8. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Auseinandersetzungen zwischen 

„Outlaw Motorcyle Gangs“ in Niedersachsen vor?  

9. Welche und wie viele Diskotheken, Lokale, Restaurants und Bordelle etc. werden von den 

jeweiligen „Outlaw Motorcycle Gangs“ geführt bzw. betrieben? 

10. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Finanzierungs- und Einnahme-

quellen von „Outlaw Motorcycle Gangs“? 

11. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über Produkte, die von „Outlaw Motorcycle 

Gangs“ produziert, vertrieben oder verkauft werden? 

12. In den bundesweiten Medien wurde in der Vergangenheit in Einzelfällen über eine Nähe 

zwischen Polizeibeamten und den „Outlaw Motorcycle Gangs“ berichtet. Welche Er-

kenntnisse liegen der Landesregierung  über entsprechende Verbindungen auch für Nie-

dersachsen vor? Wie müssten Vorgesetzte bei entsprechendem Bekanntwerden oder 

dem Verdacht darauf reagieren? Gibt es dazu Dienstvorschriften? 

13. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, wie Menschen in „Outlaw 

Motorcycle Gangs“ gelangen? 

14.  Welche Maßnahmen hält die Landesregierung für sinnvoll, um den Zulauf zu „Outlaw 

Motorcycle Gangs“ zu minimieren? 

15. Gibt es unter den in Niedersachsen bekannten „Outlaw Motorcycle Gangs“ Gruppen mit 

politischen Zielen? Wenn ja, welche und wie werden diese Ziele verfolgt? 


